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Im öffentlichen Dienst zu arbeiten kann gefährlich sein
Der Innenausschuss ist mit der Entschließung befasst
Beschimpft, geschlagen und mit Fäkalien beworfen – was Beschäftigte im öffentlichen Dienst über sich 
ergehen lassen müssen, nur weil sie ihren Job machen, ist schockierend. Die Hemmschwelle, übergriffig 
zu werden, sinkt immer mehr. Das zeigt auch die aktuelle Polizeistatistik: Die Zahl der Gewalttaten steigt 
an; es sind vor allem immer mehr jugendliche Straftäter.

Doch es geht nicht nur um Beru-
fe wie bei der Polizei, in denen 
man zunehmend mit gefährli-
chen Situationen rechnen muss. 
Auch in Sozialämtern und Job-
centern sind handgreifliche 
Übergriffe keine Einzelfälle 
mehr, sondern bittere Realität. 
Es gibt kaum eine Berufsgruppe 
im öffentlichen Dienst, die nicht 
von Beleidigungen und Angrif-
fen betroffen wäre: Auch in 
Klassenzimmern und Kranken-
häusern, in Bussen und Bahnen 
und gegenüber Politessen und 
Ordnungskräften auf der Straße 
ist der Ton rauer geworden. So-
gar Feuerwehrmänner und Ret-
tungssanitäter werden immer 
häufiger angegriffen – ausge-
rechnet die, die kommen, um zu 
helfen.

Meist bleibt es bei Beleidigun-
gen, Bedrohungen und Range-
leien. Die sind schon schlimm 
genug – vor allem, wenn man 

sie täglich erleben muss. Doch 
manchmal enden Angriffe auch 
mit schwersten Verletzungen 
oder sogar tödlich: 2012 stirbt 
eine Mitarbeiterin im Jobcenter 
Neuss bei einer tödlichen Mes-
serattacke, 2014 wird ein Mitar-
beiter des Finanzamtes Rends-
burg erschossen, 2015 wird ein 
Polizist in Herborn erstochen 
und Anfang 2016 wird einem 
Gerichtsvollzieher in Gelnhau-
sen bei einem Hausbesuch in 
den Kopf geschossen.

Immer mehr Menschen, die im 
öffentlichen Dienst Arbeit für 
den Bürger leisten, haben daher 
Angst im Job. Oft trifft es vor al-
lem junge Beschäftigte, die in 
publikumsnahen Bereichen wie 
Bürgerbüros eingesetzt werden, 
um dort Berufserfahrung zu 
sammeln. Die Erfahrungen, die 
sie dort machen, sind häufig je-
doch vor allem eins: brutal und 
angsteinflößend. Sie fühlen sich 

als Zielscheibe für Gewalt und 
blinden Zorn und finden oftmals 
bei ihrem Arbeitgeber nicht die 
Unterstützung, die sie sich er-
hoffen. Anzeigen gegen pöbeln-
de und übergriffige Bürger sind 
daher immer noch selten.

Die beiden Regierungsfraktio-
nen haben im Juni 2018 einen 
Antrag zu einer Entschließung 
im Niedersächsischen Landtag 
eingebracht (Drs. 18/1175: „Be-
leidigungen, Drohungen, Hass 
und Gewalt gegen kommunale 
Amts- und Mandatsträger, Ret-
tungskräfte und Ehrenamtliche 
sind nicht hinnehmbar – Land 
und Kommunen müssen ge-
meinsam aktiv werden“ – wir 
haben darüber berichtet). Zu 
dieser Entschließung wurde am 
8. November 2018 eine Anhö-
rung vor dem Innenausschuss 
des Niedersächsischen Land-
tags durchgeführt. Der NBB 
selbst hatte eine Stellungnah-

me hierzu abgegeben. Es ist zu 
erwarten, dass, nach Auswer-
tung der Anhörung, zeitnah 
eine Beschlussvorlage dem Par-
lament vorgelegt wird.

Eine eindeutige Position bezog 
unlängst am 18. Januar 2019 
Frau Justizministerin Barbara 
Havliza zu dem Thema im Rah-
men einer Feierstunde zum 
Wechsel der Leitung der Staats-
anwaltschaft in Bückeburg. Die 
Ministerin ließ keinen Zweifel 
daran, dass derartige Gewaltta-
ten gegen Amtsträger, Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes 
und ehrenamtlich Tätige ver-
folgt und verurteilt werden 
muss, damit das gesamtgesell-
schaftliche Leben in Deutsch-
land bestehen kann. Hier sähe 
sie auch die besondere Bedeu-
tung und Verantwortung bei 
den Staatsanwaltschaften und 
Gerichten. 
Wir werden weiter berichten. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch 2019 wird ein besonderes Jahr 
für den öffentlichen Dienst in Nie-
dersachsen werden. Zum einen, da 
wir eine schwierige Tarifverhand-
lung für den öffentlichen Dienst der 
Länder und die sich anschließende 
Besoldungsrunde erwarten dürfen. 
Zum anderen, da 2019 ein soge-
nanntes „Superwahljahr“ ist. Begin-
nend mit dem „Megawahltag“ am 
26. Mai 2019, an dem allein die Euro-
pawahl, die Bürgerschaftswahl in 
Bremen und neun Kommunalwah-
len abgehalten werden. Im weiteren 
Verlauf des Jahres, im September 
und Oktober, finden dann noch drei 
Landtagswahlen, nämlich in Bran-
denburg, Sachsen und Thüringen, 
statt. 

Ich erwähne das in dieser ersten 2019er-Ausgabe des niedersachsen ma-
gazin, weil schon jetzt davon auszugehen ist, dass sich die Wahlkämpfe auf 
die Gesamtpolitik in Deutschland auswirken werden. Unser Bundesvorsit-
zender Ulrich Silberbach brachte es unlängst in einem Interview auf den 
Punkt: „Ich rechne mit schwierigen Verhandlungen. Das liegt daran, dass 
neben der Erhöhung der Entgelttabellen auch über die Entgeltordnung 
verhandelt wird. Diese ist für die Beschäftigten wichtig, weil damit die 
Arbeit bewertet und festgelegt wird, wie die Beschäftigten eingruppiert 
werden. Danach richtet sich dann die Bezahlung. Auch die Einschränkung 
von Befristungen wird ein Thema sein. Das alles vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung und einem öffentlichen Dienst, der über 
Jahre hinweg auf Kante genäht wurde.“

Die zu erwartenden Steuereinnahmen in 2019 werden weiter Spielraum 
für Verbesserungen im öffentlichen Dienst geben. Auch in Niedersachsen 
wird die finanzielle Situation gut bleiben. Dennoch zeigt die Landesregie-
rung weiterhin keine Bereitschaft, die Beschäftigten an dieser hervorra-
genden Situation teilhaben zu lassen. Im Gegenteil; derzeit, rechtzeitig vor 
den Tarifverhandlungen, wird der Wirtschaftseinbruch und damit der 
Sparzwang herbeigeredet. Business as usual herrscht im politischen Lager, 
so möchte man fast sagen. Die Landesregierung gibt sich durchgehend 
zugeknöpft. Eine Kultur der Wertschätzung, einer höheren Attraktivität 
und einer Beteiligung am Unternehmenserfolg, so wie sie in der Wirtschaft 
angestrebt wird, ist in der Niedersächsischen Landesverwaltung nach wie 
vor nicht auszumachen.

Deutschland wirkt verunsichert. Hier sprudelnde Steuereinnahmen, prall 
gefüllte Sozialkassen und Vollbeschäftigung, dort bröckelnde Verkehrswe-
ge, flächendeckendes Hochleistungsinternet nur in den Wahlprogrammen 
der Parteien, … und überall fehlen die gut ausgebildeten Fachkräfte, die 
unterrichten, sichern, pflegen und ordnen sollen. Genau hier setzen wir mit 
unserer Tarifpolitik für unser Land an.

Deutschlands Infrastruktur und insbesondere der öffentliche Dienst lebt 
derzeit von der Substanz. Doch vielerorts ist sie längst aufgebraucht: in den 
Lehrerzimmern, an den Kliniken, in den Wachen und in den Bürgerverwal-
tungen. Das gilt insbesondere für die 16 Bundesländer und deren jeweilige 
Verwaltung. Der ruinöse Wettbewerb vollzieht sich im Wesentlichen zwi-
schen den Finanzministern. Jeder will günstiger und billiger. Das geschieht 
zum Nachteil der Wirtschaft, unserer Bürger und des Landes. Und das alles 
wird auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen.

Unsere schon seit Längerem bestehende Forderung, auch für den Landes-
dienst in Niedersachsen attraktivere Arbeitsbedingungen anzubieten, 
muss unserer Meinung nach zum einen die zeitgleiche und systemgerech-
te Übertragung des Tarifergebnisses 2019 auch auf die Landes- und Kom-
munalbeamten übertragen werden und zusätzlich auch zu einer „Ab-
schmelzung“ des den niedersächsischen Beamtinnen und Beamten 
auferlegten Sonderopfers führen. 

Den Vogel abgeschossen hat zum Ende des letzten Jahres die Pflegekam-
mer Niedersachsen. Kurz vor Weihnachten wurden die Beitragsbescheide 
an die Pflegekräfte geschickt. Darin wurde automatisch der Höchstbeitrag 
für alle Mitglieder veranschlagt. Dieser basiert auf einem Jahresbruttoge-
halt von 70.000 Euro und liegt bei 280 Euro pro Jahr. Wer weniger als 70.000 
Euro verdient, zahlt zwar nur 0,4 Prozent der Jahreseinkünfte. Das sollten 
Zwangsmitglieder aber zunächst nachweisen, um dann einen neuen Be-
scheid zu erhalten. Inzwischen sind daraufhin zwei Dinge passiert. 

Erstens. Es ist eine Petition ins Leben gerufen worden. Diese Petition sucht 
seit dem 23. Dezember 2018 Unterstützer für Abschaffung der Pflegekam-
mer und der Beendigung der Zwangsmitgliedschaft und der Zwangsbei-
tragszahlung von Pflegekräften. Mittlerweile, Stand 20. Januar 2019, 
wurde die Petition von mehr als 45.000 Menschen unterzeichnet.

Zweitens. Die niedersächsische Pflegekammer will nach den Worten ihrer 
Präsidentin Sandra Mehmecke schnellstmöglich auf die massive Kritik re-
agieren und die Beitragssatzung überarbeiten.

Es bleibt abzuwarten, ob verspieltes Vertrauen zurückgewonnen werden 
kann.

https://www.openpetition.de/petition/ 
online/aufloesung-der-pflegekammer- 
niedersachsen-und-beendigung-der-zwangs 
mitgliedschaften-von-pflegekraeften

Ihr 

Martin Kalt

 < Zur Sache

 < Martin Kalt, 
Landesvorsitzender
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Die Sichtweise der GeNi, Gewerkschaft für das Gesundheitswesen
Die Pflegekammer Niedersachsen – Fluch oder Segen 
Die Pflegekammer Niedersachsen legt einen klassischen Fehlstart hin und verliert schon zu Beginn ihrer 
Arbeit massiv an Vertrauen und Glaubhaftigkeit bei den betroffenen Pflegekräften. Die GeNi, Gewerk-
schaft für das Gesundheitswesen, hat sich seit Bekanntwerden der Errichtung einer „Pflegekammer Nie-
dersachsen“ in die Debatte eingemischt.

Die Erfahrungen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen aus Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein, wo bereits Pflegekam-
mern eingerichtet sind, haben 
uns Problematiken signalisiert. 
Uns war klar, dass das Ziel, eine 
Aufwertung der Pflegeberufe, 
durch attraktive Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen, mehr 
Personal, mehr Zeit und eine 
bessere Bezahlung mit der Er-

richtung einer Pflegekammer 
nicht erreicht werden kann. 
Dennoch waren diese Pflege-
kammern die Vorbilder für den 
Einrichtungsausschuss in Nie-
dersachsen.

 < Selbst der Nieder-
sächsische Landes-
rechnungshof  
demontierte das  
Gesetz im Jahre 2016

In allen wesentlichen Punkten 
hatten die Rechnungsprüfer 
deutliche Zweifel an der Sinn-
haftigkeit, Zulässigkeit und Fi-
nanzierung der Pflegekammer. 
Liest man sich das Sitzungspro-
tokoll durch, so offenbaren sich 
Abgründe hinter dem Zustande-
kommen des Gesetzentwurfes.

Die Niedersächsische Landesre-
gierung hat dennoch im Dezem-
ber 2016 das Kammergesetz für 
die Heilberufe in der Pflege 
(PflegeKG) verabschiedet. Im 
Anschluss an die Verabschie-
dung arbeitete der sogenannte 
Einrichtungsausschuss den Auf-
bau der Pflegekammer Nieder-
sachsen.

Mitglied dieser Pflegekammer 
müssen nun alle examinierten 
Gesundheits- und Krankenpfle-
genden, Altenpflegenden und 
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegenden werden, die ih-
ren Beruf in Niedersachsen aus-
üben. Es handelt sich hierbei um 
eine Pflichtmitgliedschaft. Exa-
minierte Pflegehelfenden und 
andere Berufsgruppen, die in 
der Pflege arbeiten, können 
nicht Mitglied der Pflegekam-
mer werden. 

 < Glaubwürdigkeits- und 
Vertrauensverlust durch 
krassen Fehlstart

Eine ins Leben gerufene Petition 
„Auflösung der Pflegekammer 
Niedersachsen und Beendigung 

der Zwangsmitgliedschaft von 
Pflegekräften“ wurde bis zum 
heutigen Tag von über 44.000 
Unterstützenden gezeichnet.

Auslöser waren die Versendung 
der Beitragsbescheide kurz vor 
Weihnachten. Hierfür hat sich 
die Präsidentin der Pflegekam-
mer, Sandra Mehmecke, mehr-
fach entschuldigt, eine modifi-
zierte Beitragsordnung soll in 
den nächsten Tagen folgen.

Die Kritik reißt aber nicht ab, weil 
die Art und Weise der Kommuni-
kation teilweise herablassend 
ist. „Die Bescheide sind nicht ver-
standen worden, waren zu kom-
pliziert und wurden von vielen 
Kollegen als ungerecht empfun-
den.“ Die Pflegenden fühlen sich 
nicht erst genommen. Denn 
nicht nur die Beitragsbescheide 
machen ärgerlich, nein, auch der 
Zwang. Die unklaren „Ziele“ der 
Pflegekammer.

Die Menge der zustande kom-
menden Daten (Daten der  
Mitglieder, der Einkommensbe-
scheide, verschiedenster Gehalts-
modelle und Informationen der 
verschiedensten Arbeitgeber) 
landen bei der Pflegekammer. 
Weiterhin stellt sich die Frage 
nach der beschworenen Unab-
hängigkeit der Pflegekammer. 
Der Schrei nach Unterstützung 
der Pflegekammer durch die 
Landesregierung kursiert durch 
den Landtag. Das ist keine Un-
abhängigkeit.
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Medizinische Versorgung und 
Pflege sind und bleiben eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Sie sind eines der sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Hand-
lungsfelder, um das sich eben 
auch die Seite der Politik küm-
mern muss, so Jens Schnepel, 
Landesvorsitzender der GeNi in 
seiner Ansprache anlässlich des 
60. Jubiläums der GeNi.

Es kann aktuell nur darum ge-
hen, das Geld dorthin zu leiten, 
wo es wirklich benötigt wird 
und hingehört!

 < Pflegekammer keine  
Lösung des sogenannten  
„Pflegenotstandes“

Moderne Medizin ist nur dann 
gut, wenn sie mit Menschlich-
keit betrieben wird. Das gilt üb-
rigens nicht nur für die Medizin, 
sondern überall dort, wo wir mit 
und für Menschen arbeiten. Für 
den medizinischen Bereich 
heißt das, die Leistungsbereit-

schaft und das Fachwissen zu 
kombinieren mit einer Grund-
einstellung, die von der Achtung 
des Menschen ausgeht. Sie um-
fasst das Verständnis für den 
Menschen in seiner Gesamtheit 
mit seinen Sorgen und Ängsten 
und das Bemühen, diese zu lin-
dern. Damit Pflegende dies leis-
ten können, ist für die entspre-
chenden Rahmenbedingungen 
zu sorgen, auch aus Respekt vor 
den Patienten. Nach Meinung 
der Pflegekammer sollen dafür 
auch die Pflegenden durch Ihre 
Kammerbeiträge sorgen, das 
sieht die GeNi ebenfalls kritisch. 
Alle Pflegenden und alle ande-
ren Kolleginnen und Kollegen in 
den Krankenhäusern, Altenhei-
men oder anderen Pflegeein-
richtungen verpflichten sich zur 
Hilfe, aber nicht zur Selbstauf-
gabe und zur Selbstaufopfe-
rung.

Der viel propagierte Pflegenot-
stand ist „kein Tsunami, son-
dern hausgemacht.“ Das hat 

Pflegekritiker Claus Fussek 
schon vor vielen Jahren gesagt. 
Die Probleme seien seit Jahren 
bekannt und für jeden offen-
sichtlich. Bereits 1988 habe es 
den Pflegenotstand gegeben. 
Die vorhandenen Pflegekräfte 
verlassen den Beruf, „weil sie 
am Ende sind“. Zudem würden 
Auszubildende als Billigarbeits-
kräfte genutzt – für Fussek eine 
„Perversität“. „Der einfachste 
Nenner wäre doch zunächst 
mal, dass sich die Pflegekräfte 
untereinander solidarisieren 
würden,“ kritisiert er die man-
gelhafte gewerkschaftliche Or-
ganisation in der Pflege. Man 
müsse die Probleme offen und 
ehrlich benennen, nur dann 
könnten sich die Umstände ver-
bessern. Grundsätzlich gebe es 
in der Pflege zudem ein System-
problem, erklärt der Kritiker 
weiter. Es könne und dürfe nicht 
sein, dass mit Gesundheit und 
Krankheit an der Börse Rendite 
gemacht wird. „Ich weiß nicht, 
wer sich so ein perverses Sys-
tem ausgedacht hat,“ so Fussek.

 < Starke Interessen-
vertretung ist  
wichtiger als Kammer-
mitgliedschaft

Die GeNi Gewerkschaft für das 
Gesundheitswesen sieht sich 
nicht als Gegner einer Pflege-
kammer! Da die Pflegekammer 
Niedersachsen „vor die Wand 
gefahren ist“, fordern wir be-
reits jetzt eine Evaluation, wei-
terhin eine erneute Befragung 
aller Pflegenden und keine 

überhöhten Zwangsbeiträge. 
Das Zwangsmitgliedschaft und 
Zwangsbeiträge nicht sein müs-
sen, zeigt das Modell aus Bay-
ern.

GeNi ist mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus Bayern im 
Kontakt. Auch da ist die vor Kur-
zem eingerichtete Pflegekam-
mer eine Kammer des öffentli-
chen Rechts. Dort können 
einzelne Mitglieder oder auch 
Verbände und Gewerkschaften 
eintreten. 

Für gute Arbeitsbedingungen 
und bessere Bezahlung sind 
starke Interessenvertretungen 
und mehr Mitspracherechte für 
alle Beschäftigten in der Pflege 
nötig!

#wirfürEuch

# neue Abfrage aller  
Pflegekräfte

# Pflegende auf Augenhöhe  
behandeln

# Pflegekammer mit  
freiwilligen Mitgliedern  
wie VdPB (Pflegekammer  
Bayern)
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Verfassungswidrig: Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 
Bundesverfassungsgerichtsbeschluss Nr. 86/2018 vom 14. Dezember 2018

Mit heute veröffentlichtem Be-
schluss hat der Zweite Senat 
eine Besoldungsregelung für 
mit dem Grundgesetz unver-
einbar erklärt, nach der aus ge-
sundheitlichen Gründen be-
grenzt dienstfähige Beamte 
lediglich eine an der freiwilli-
gen Teilzeitbeschäftigung ori-
entierte Besoldung erhalten. 
Zur Begründung hat der Senat 
angeführt, dass der Gesetzge-
ber die durch die begrenzte 
Dienstfähigkeit eingetretene 
Störung des wechselseitigen 
Pflichtgefüges zwar besol-
dungsmindernd berücksichti-
gen darf. Begrenzt dienstfähige 
Beamte scheiden aber anders 

als bei einer Zurruhesetzung 
wegen Dienstunfähigkeit nicht 

vorzeitig aus dem aktiven 
Dienst aus.

Ihre Verpflichtung, sich ganz 
dem öffentlichen Dienst als Le-
bensberuf zu widmen, bleibt 
unberührt. Kommen sie dieser 
Verpflichtung im Umfang ihrer 
verbliebenen Arbeitskraft nach, 
muss sich ihre Besoldung an der 
vom Dienstherrn selbst für 
amtsangemessen erachteten 
Vollzeitbesoldung orientieren.
Der Senat hat dem Gesetzgeber 
des Landes Niedersachsen auf-
gegeben, eine verfassungskon-
forme Regelung mit Wirkung 
spätestens vom 1. Januar 2020 
an zu treffen.

Quelle: Bundesverfassungs
gericht Karlsruhe
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Der NBB fordert die Beteiligung der gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen in 
Regierungskommission
Personalabbau in der Landesverwaltung?
In einem am 10. Dezember 2018 in der Presse veröffentlichten Interview hat Finanzminster Hilbers zum 
wiederholten Mal die Bildung einer Regierungskommission, die sich mit der Überprüfung der Verwal-
tungsstrukturen in Niedersachsen auseinandersetzen soll, ankündigt. Er erwartet als Ergebnis unter an-
derem, dass in der Landesverwaltung signifikant Personal abgebaut werden kann.

Der Einsatz einer solchen Regie-
rungskommission ist im Koaliti-
onsvertrag vereinbart worden. 
Das formulierte Ziel, „zeitnah“ 
tätig zu werden, ist aus Sicht 
des NBB Niedersächsischer Be-
amtenbund und Tarifunion 
mehr als verfehlt und wurde bis 
heute nicht umgesetzt

„Den wiederkehrenden Worten 
müssen nun endlich auch Taten 
folgen“, so der Landesvorsit-
zende Martin Kalt. Er forderte 
weiter: „Wir erwarten, dass in 
einer solchen Regierungskom-
mission, so wie sie durch die Lan-
desregierung immer wieder an-
gekündigt wird, auch die 
gewerkschaftlichen Spitzenor-
ganisationen vertreten sein 
werden. Sie sind es schließlich, 
die sich mit den Sorgen und Be-
langen der Beschäftigten des 

Landes Niedersachsen am 
Besten auskennen. Das Angebot 
an dieser Stelle mitzuarbeiten, 
haben wir auch in der Vergan-
genheit immer wieder unter-
breitet. Ich erwarte allerdings 
auch, eine ergebnisoffene Auf-
gabenanalayse. Die jetzt von Fi-
nanzminister Hilbers getätigte 
Aussage lässt nicht darauf 
schließen. Seine Erwartung setzt 
eine noch nicht eingesetzte 
Kommission unnötig unter Er-
gebnisdruck. Dies können und 
werden wir nicht gutheißen!“

In diesem Zusammenhang wies 
Kalt auch darauf hin, dass zu 
einer Aufgabenanalyse auch die 
Prüfung einer sozialverträgli-
chen Verlagerung zu neuen Auf-
gabenstellungen mit dem be-
stehenden Personal gehört. 
„Wir müssen uns viel intensiver 

mit der Frage der Aus- und Fort-
bildung in allen Bereichen der 
Landesverwaltung beschäf-
tigen. Hier sehe ich die wirk-
samen Ansätze, die vor uns lie-
genden Herausforderungen der 

Digitalisierung zu meistern, 
dem bestehenden Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken und 
die Landesverwaltung attraktiv 
und zukunftssicher werden zu 
lassen.“ 
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Teilerfolg des NBB
Familienpflegezeitgesetz für Beamte und Richter –  
und weitere Vorschriften in Niedersachsen beschlossen
Nach ausführlichen Diskussio-
nen und einer Anhörung im 
Ausschuss für Inneres und 
Sport (siehe niedersachsen 
magazin Juli/August 2018) 
wurde im Dezember-Plenum 
des Niedersächsischen Land-
tags das Familienpflegezeitge-
setz für Beamtinnen und Be-
amte und Richterinnen und 
Richter sowie weitere Ände-
rungen dienstrechtlicher Vor-
schriften in Niedersachsen be-
schlossen.

 < Familienpflegezeit

Mit der Übernahme der für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer schon länger gelten-
den Regelungen ist es nun 
auch den Beamtinnen und Be-
amten in Niedersachsen mög-
lich, sich um ihre pflegedürfti-
gen Angehörigen zu kümmern 
und gleichzeitig im Beruf zu 
bleiben. Zudem wurde einer 
Forderung des NBB, die wir so-
wohl in unserer Stellungnahme 
als auch in der Anhörung auf-
gestellt hatten, nachgekom-
men. In dem neuen § 62 a Nie-
dersächsisches Beamtengesetz 
(NBG) wurde eine Regelung für 
die außerhäusliche Pflege min-
derjähriger naher Angehörigen 
aufgenommen. Damit wurde 
tatsächlich eine wirkungsglei-
che Übertragung des Familien-
pflegezeitgesetzes auf die Be-
amtinnen und Beamten in 
Niedersachsen erreicht. 

Die Familienpflegezeit für Be-
amtinnen und Beamten ist in 
zwei gleichlange Phasen – akti-
ve Pflegephase und anschlie-
ßende Nachpflegephase – auf-
geteilt, die jeweils einen 
unterschiedlichen Umfang der 
Arbeitszeit haben. Die Dauer 
darf insgesamt 48 Monate 
nicht überschreiten. Während 
des gesamten Zeitraums der 
Familienpflegezeit erhalten die 
Beamtinnen und Beamten die 
Besoldung, die dem über den 

gesamten Bewilligungszeit-
raum ermittelten Teilzeitfaktor 
entspricht. Folgendes Beispiel 
verdeutlicht dies:

 > Zwei Jahre Pflegephase mit 50 
Prozent der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit

 > Zwei Jahre Nachpflegephase 
mit 100 Prozent der regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit

 > über vier Jahre betrachtete 
Teilzeit mit 75 Prozent und 
dem entsprechenden Besol-
dungsanspruch.

 < Übernahme von  
Schmerzensgeld-
ansprüchen

Mit der Schaffung des § 83 a 
NBG kommt das Land in einem 
weiteren Punkt der verfas-
sungsrechtlich garantierten 
Fürsorgepflicht nach. Immer 
wieder kommt es zu gewalttä-
tigen Angriffen durch Dritte auf 
Beamtinnen und Beamten, da-
durch entstehende Kosten sind 
zwar grundsätzlich durch § 33 
NBeamtVG – Unfallfürsorge – 
abgedeckt, aber trotzdem 
kommt es immer wieder zu un-
billigen Härten, wenn zum Bei-
spiel doch kein Anspruch auf 
Unfallfürsorgeleistungen be-
steht und ein von der Beamtin 
oder dem Beamten zivil-
rechtlich geltend gemachter 
Schmerzensgeldanspruch un-
einbringlich ist. Hier greift jetzt 
der neue § 83 a NBG. Wenn ge-
richtlich zugesprochene An-
sprüche auf Schmerzensgeld – 
mindestens 250 Euro – nicht 
gegen den Täter durchgesetzt 
werden können, werden sie auf 
Antrag vom Dienstherrn über-
nommen und auf diesen über-
tragen. Allerdings ist das Ver-
fahren – Bindung an einen 
erwirkten Schuldtitel mit dem 
Adhäsionsverfahren nicht ver-
einbar. Unserer Forderung – 

Übernahme der Schmerzens-
geldansprüche auch ohne 
Schuldtitel, um auch weiterhin 
das Adhäsionsverfahren in An-
spruch nehmen zu können – ist 
man leider nicht gefolgt.

 < Anhebung der  
Hinzuverdienstgrenze 
für Verwendungs-
einkommen

Eine weitere Änderung betrifft 
den § 64 Niedersächsisches  
Beamtenversorgungsgesetz 
(NBeamtVG). Durch die Ände-
rung wurde die Hinzuverdienst-
grenze für Verwendungsein-
kommen erhöht. 

In der Landtagsdrucksache 
18/2331 wird dazu unter ande-
rem folgende Erläuterung ge-
macht: „Die Anrechnung des 
Einkommens auf die Versorgung 
stellt in der Praxis häufig ein 
Hindernis für eine Weiterbe-
schäftigung von Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestands-
beamten dar. Die damit 
verbundene Kürzung der Versor-
gungsbezüge macht eine Be-
schäftigung im Beschäftigungs-
verhältnis für die Betroffenen 
unattraktiv. Mit der vorgesehe-
nen Anhebung der Höchstgren-
ze nach § 64 NBeamtVG auf 125 
Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge wird für pensio-
nierte Beamtinnen und Beamte 
ein Anreiz geschaffen, in ihren 
früheren Tätigkeitsfeldern (wei-
ter) tätig zu sein. Personalstellen 
erhalten damit zeitlich anschlie-
ßend an das Hinausschieben des 
Ruhestandes nach § 36 des Nie-
dersächsischen Beamtengeset-
zes (NBG) ein weiteres attrakti-
ves Instrument, um lebensältere 
Beamtinnen und Beamte über 
die Altersgrenze hinaus zu be-
schäftigen und so auf den sich 
abzeichnenden beziehungswei-
se in Teilbereichen bereits einge-
tretenen Fachkräftemangel in 
Zeiten des demografischen 
Wandels flexibel zu reagieren.“

 < Umzugskosten-
vergütung und  
Trennungsgeld

Aufgrund eines Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts 
sind unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes des Gesetzes-
vorbehalts die wesentlichen 
Regelungen über zu gewähren-
de Leistungen im Gesetz zu 
treffen. Um dem nachzukom-
men, erfolgen die Änderungen 
der §§ 85 (Umzugskostenver-
gütung) und 86 (Trennungs-
geld). Die bisherigen Regelun-
gen werden mit dieser 
Änderung konkretisiert. Ge-
genüber dem bisherigen Recht 
– meistens die Regelungen des 
Bundesumzugskostengesetzes 
in der am 31. März 2009 gel-
tenden Fassung – sind aber in-
haltlich keine gravierenden Än-
derungen erfolgt.

 < Flexible Arbeitszeit-
modelle weiterhin  
nicht möglich 

Wie bereits berichtet, hatten 
wir zudem die Forderung auf-
gestellt, Lebensarbeitszeitkon-
ten – wie es sie bereits in  
einigen Ländern gibt bezie-
hungsweise in Planung sind – 
einzuführen. Dem wurde aber 
nicht gefolgt und damit eine 
Chance – gerade auch unter 
dem Aspekt der immer schwie-
riger werden den Nachwuchs-
gewinnung – vertan, das Land 
als Arbeitgeber attraktiver zu 
machen. Begründet wird dies 
unter anderem mit ungeklär-
ten personal- und finanzwirt-
schaftlichen Fragen, da in der 
Landesverwaltung keine haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten 
bestehen, im Hinblick auf  
die spätere Freistellung einer  
Beamtin oder eines Beamten 
Rückstellungen zu bilden,  
die eine Finanzierung von Ver-
tretungskräften während der 
Freistellungsphase gewährleis-
ten.  
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Wertschätzung des eigenen Personals sieht anders aus!
Niedersächsische Landesregierung nimmt sich vieler Dinge 
an, aber eigenes Personal kommt zu kurz
Die von den Regierungsfraktionen von SPD und CDU vorgestellten Schwerpunkte für den Landeshaus-
halt 2019 sind für die Beschäftigten des Landes Niedersachsen sehr unbefriedigend.

Martin Kalt, der Landesvorsit-
zende des NBB, sagt dazu: „Es 
ist zwar zu begrüßen, dass 
Geld für 200 weitere Polizeian-
wärter bereitgestellt wird, 
aber mit keiner der vorgestell-
ten Maßnahmen wird die At-
traktivität des öffentlichen 
Dienstes in Niedersachsen ge-
stärkt und damit den Proble-

men des allgemeinen Fachkräf-
temangels und der quali-
fizierten Nachwuchsgewin-
nung etwas entgegengesetzt. 
„Leuchtturmprojekte“ helfen 
uns nicht weiter. Dies werden 
die Beschäftigten des Landes 
Niedersachsen leider in einem 
immer stärkeren Maße zu spü-
ren bekommen.“ Kalt weiter: 

„Auch versäumt es die Landes-
regierung zum wiederholten 
Mal, gerade nach dem Vorlage-
beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichts an das Bundes-
verfassungsgericht vom 30. 
Oktober 2018 – das Bundesver-
waltungsgericht geht von  
einer verfassungswidrigen 
Unter alimentation der nieder-

sächsischen Beamtinnen und 
Beamten aus – einen Vorschlag 
zum Abbau des bestehenden 
Besoldungs- und Versorgungs-
rückstandes der Beamtinnen 
und Beamten und Versorgungs-
empfänger/-innen unseres 
Landes vorzulegen. Wertschät-
zung des eigenen Personals 
sieht anders aus!“ 

Streichung des § 80 Abs. 5 Satz 4 NBG
Wegfall der Minderung des Bemessungssatzes
Erläuterung zum Merkblatt zur Gehaltsmitteilung

Der Niedersächsische Landtag 
hat am 10. Dezember 2018 die 
Streichung des Satzes 4 in § 80 
Abs. 5 Niedersächsisches Beam-
tengesetz (NBG) mit Wirkung 
vom 1. Januar 2019 beschlos-
sen. Damit entfällt die Rege-
lung, dass sich der Bemessungs-
satz um 20 Prozent verringert, 
wenn ein Zuschuss zur privaten 
Krankenversicherung in Höhe 
von mindestens 41 Euro monat-
lich gewährt wird.

Die Streichung des § 80 Abs. 5 
Satz 4 NBG wurde mit dem Ge-

setz zur Einführung einer Fa-
milienpflegezeit für Beamtin-
nen, Beamte, Richterinnen und 
Richter sowie zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 
beschlossen. Die Änderung 
tritt am 1. Januar 2019 in 
Kraft.

Dies bedeutet, dass für Auf-
wendungen, die ab dem 1. Ja-
nuar 2019 entstanden sind, die 
Höhe eines Zuschusses zur pri-
vaten Krankenversicherung 
beihilferechtlich nicht mehr re-
levant ist.

Für Aufwendungen, die bis zum 
31. Dezember 2018 entstanden 
sind, gilt die Verringerung des 
Bemessungssatzes um 20 Pro-
zent bei Gewährung eines Zu-
schusses zur privaten Kranken-
versicherung in Höhe von 
mindestens 41 Euro monatlich 
gemäß § 80 Abs. 5 Satz 4 NBG.

Betroffene, die aufgrund der 
bisherigen Regelung nach § 46 
Abs. 1 des Ersten Buchs des So-
zialgesetzbuchs auf einen Teil 
ihres Beitragszuschusses ver-
zichtet haben, können diesen 

Verzicht ab Inkrafttreten der ge-
setzlichen Änderung für die Zu-
kunft widerrufen und somit 
wieder den ihnen zustehenden 
vollen Zuschuss ohne Auswir-
kungen auf die Höhe des indivi-
duellen Beihilfebemessungssat-
zes erhalten.

Auf der Internetseite des NLBV wird 
die Information zur Verfügung ge
stellt:

http://www.nlbv.niedersachsen.de/
beihilfe_heilfuersorge/wegfallder
minderungdesbemessungs 
satzes172099.html
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